
ist, dem Strafgefangenen im Aufnahmegespräch mitzutei
len und ihm zu erläutern.

4 Aufnahmeverfahren sind vor allem mit Jugendlichen 
sowie mit jungen Strafgefangenen und mit solchen Straf
gefangenen durchzuführen, bei denen das unter Beach
tung der Persönlichkeit, der Straftat und der Strafdauer 
für die Gestaltung des Erziehungsprozesses und die Vor
bereitung der Wiedereingliederung in das gesellschaft
liche Leben für erforderlich gehalten wird.

5 Im Aufnahmeverfahren ist eine gründliche Einschät
zung der Persönlichkeit des Strafgefangenen vorzuneh
men. Wenn erforderlich, sind Ärzte, Psychologen und bei 
Jugendlichen die Lehrkräfte der Berufsschulen der Jugend
häuser einzubeziehen. Das Erziehungsprogramm ist mit 
dem Strafgefangenen ausführlich zu beraten. Bei Jugend
lichen sind die Erziehungsberechtigten über den Inhalt 
des Erziehungsprogramms zu informieren.

§ 12

1 Bei der Einteilung der Strafgefangenen in die Kollek
tive sind unter Beachtung der Erfordernisse der sicheren 
Verwahrung, insbesondere die Erziehungssituation in den 
jeweiligen Kollektiven, die Charaktereigenschaften und 
das zu erwartende Verhalten des Strafgefangenen im 
Kollektiv und der mögliche Einfluß auf andere Straf
gefangene, die Erfordernisse des Arbeitseinsatzes, vorge
sehene Maßnahmen der beruflichen Ausbildung und
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